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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2391/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Krite-
rien sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 11. November 1999 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 80,5
204 111,1
999 95,8

0707 00 05 052 116,8
628 134,8
999 125,8

0709 90 70 052 85,8
999 85,8

0805 20 10 204 71,4
999 71,4

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90 052 57,1

999 57,1
0805 30 10 052 52,2

388 55,9
528 65,4
600 78,6
999 63,0

0806 10 10 052 176,9
400 304,6
999 240,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 35,1
400 76,2
404 71,0
999 60,8

0808 20 50 052 94,1
064 64,9
400 89,3
999 82,8

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2645/98 der Kommission (ABl. L 335 vom 10.12.1998,
S. 22). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2392/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Festsetzung der in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin geltenden
repräsentativen Einfuhrpreise sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1484/95

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Eier (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1516/
96 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Geflügelfleisch (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2916/95 der Kommission (4), insbesondere auf Artikel 5
Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2783/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Handelsregelung für
Eieralbumin und Milchalbumin (5), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2916/95 der Kommission, insbesondere
auf Artikel 3 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommission (6),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2164/
1999 (7), regelt die Anwendung der bei der Einfuhr in
den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieral-
bumin zu erhebenden Zusatzzölle und setzt die reprä-
sentativen Einfuhrpreise fest.

(2) Die regelmäßig durchgeführte Kontrolle der Angaben,
auf welche sich die Festsetzung der repräsentativen
Einfuhrpreise in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier
sowie für Eieralbumin stützt, hat ihre Änderung zur
Folge, die bei der Einfuhr bestimmter Erzeugnisse unter
Berücksichtigung der von ihrem Ursprung abhängigen
Preisschwankungen zu erheben sind; deshalb sollten die
repräsentativen Einfuhrpreise veröffentlicht werden.

(3) Angesichts der Marktlage sollte diese Änderung
schnellstmöglich angewendet werden.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Eier und Geflügelfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 wird durch den
Anhang zur vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 282 vom 1.11.1975, S. 49.
(2) ABl. L 189 vom 30.7.1996, S. 99.
(3) ABl. L 282 vom 1.11.1975, S. 77.
(4) ABl. L 305 vom 19.12.1995, S. 49.
(5) ABl. L 282 vom 1.11.1975, S. 104.
(6) ABl. L 145 vom 29.6.1995, S. 47.
(7) ABl. L 265 vom 13.10.1999, S. 20.
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ANHANG

„ANHANG I

KN-Code Warenbezeichnung

Repräsen-
tativer
Preis

(EUR/100 kg)

Sicherheit
gemäß
Artikel 3
Absatz 3

(EUR/100 kg)

Ursprung
(1)

0207 14 10 Entbeinte Teile von Hühnern, gefroren 185,2 37 01

188,1 36 02

281,5 6 03

281,5 6 04

1602 32 11 Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern 197,2 27 01

194,5 28 02

(1) Ursprung der Einfuhr:
01 Brasilien,
02 Thailand,
03 Chile,
04 Argentinien.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2393/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur
Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimit-

telrückstände in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates vom
26. Juni 1990 zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für
die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrück-
stände in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2385/1999 der
Kommission (2), insbesondere auf die Artikel 6 und 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 sind schritt-
weise Höchstmengen für Rückstände aller pharmakolo-
gisch wirksamen Stoffe festzusetzen, die in der Gemein-
schaft in Tierarzneimitteln für zur Lebensmittelerzeu-
gung genutzte Tiere verwendet werden.

(2) Die Höchstmengen für Rückstände werden erst festge-
setzt, nachdem der Ausschuß für Tierarzneimittel alle
relevanten Daten zur Unbedenklichkeit von Rückständen
des betreffenden Stoffes für den Verbraucher von
Lebensmitteln tierischen Ursprungs und zu den Auswir-
kungen der Rückstände auf die industrielle Verarbeitung
von Lebensmitteln überprüft hat.

(3) Bei der Festsetzung von Höchstmengen für Tierarznei-
mittel in Lebensmitteln tierischen Ursprungs ist es erfor-
derlich, die Tierart, in der Rückstände vorkommen
können, die Mengen, die in jedem der aus dem behan-
delten Tier gewonnenen relevanten eßbaren Gewebe
vorkommen können (Zielgewebe), sowie die Beschaffen-
heit des für die Rückstandsüberwachung relevanten
Rückstandes (Marker-Rückstand) zu spezifizieren.

(4) Für die Kontrolle von Rückständen gemäß den entspre-
chenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft sind die
Höchstmengen normalerweise für die Zielgewebe Leber
oder Niere festzusetzen. Leber und Nieren werden im
internationalen Handel jedoch häufig aus den Schlacht-
körpern entfernt. Aus diesem Grund sind auch stets
Höchstmengen für Rückstände im Muskel- oder Fettge-
webe festzusetzen.

(5) Bei Tierarzneimitteln, die für Legegeflügel, Tiere in der
Laktationsphase oder Honigbienen bestimmt sind,
müssen auch Höchstmengen für Rückstände in Eiern,
Milch oder Honig festgesetzt werden.

(6) Meloxicam, Amitraz und Albendazoloxid sollen in
Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 aufge-
nommen werden.

(7) Tosylchloramid-Natrium, Paracetamol, Huminsäuren,
ihre Natriumsalze, Chlorphenamin, Bituminosulfonate,
Ammonium- und Natriumsalze und Betainglucuronat
und 2-Aminoethanolglucuronat sollen in Anhang II der
Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 aufgenommen werden.

(8) Damit die wissenschaftlichen Studien abgeschlossen
werden können, soll Dicyclanil in Anhang III der
Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 aufgenommen werden.

(9) Bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung muß den
Mitgliedstaaten eine Frist von 60 Tagen gewährt werden,
um es ihnen zu ermöglichen, die gemäß der Richtlinie
81/851/EWG des Rates (3), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 93/40/EWG (4), erteilten Genehmigungen für
das Inverkehrbringen von Tierarzneimitteln erforderli-
chenfalls an die Bestimmungen dieser Verordnung anzu-
passen.

(10) Die Bestimmungen dieser Verordnung entsprechen der
Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Tierarz-
neimittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90
werden gemäß dem beiliegenden Anhang geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am sechzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 1. (3) ABl. L 317 vom 6.11.1981, S. 1.
(2) ABl. L 288 vom 11.11.1999, S. 14. (4) ABl. L 214 vom 24.8.1993, S. 31.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2394/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Bewilligung von Übertragungen zwischen den Höchstmengen für Textilwaren und Bekleidung
mit Ursprung in der Islamischen Republik Pakistan

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 über die gemeinsame Einfuhrregelung für
bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1072/1999 der
Kommission (2), insbesondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der am 31. Dezember 1994 paraphierten Vereinba-
rung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der
Islamischen Republik Pakistan (3) (der „Vereinbarung“) ist
vorgesehen, daß etwaige Anträge der pakistanischen
Regierung auf zusätzliche Flexibilität wohlwollend
geprüft werden.

(2) Am 2. September 1999 hat die Islamische Republik
Pakistan einen Antrag gestellt.

(3) Die von der Islamischen Republik Pakistan beantragten
Übertragungen liegen im Rahmen der in Anhang VIII
der Verordnung (EG) Nr. 3030/93 festgelegten Flexibili-
tätsbestimmungen nach Artikel 7.

(4) Es ist angemessen, dem Antrag stattzugeben.

(5) Es ist wünschenswert, daß diese Verordnung am Tag
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt, damit die Wirt-
schaftsbeteiligten sie möglichst bald in Anspruch
nehmen können.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Textilausschusses
nach Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des
Rates —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Kontingentsjahr 1999 werden Übertragungen zwischen
den Höchstmengen für Textilwaren mit Ursprung in der Islami-
schen Republik Pakistan innerhalb der im Anhang dieser
Verordnung aufgeführten Mengen genehmigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Pascal LAMY

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 275 vom 8.11.1993, S. 1.
(2) ABl. L 134 vom 28.5.1999, S. 1.
(3) ABl. L 153 vom 27.6.1996, S. 47.
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ANHANG

— Kategorie 9: Übertragung von 1 000 000 Kilogramm aus der Höchstmenge für die Kategorie 26.

— Kategorie 20: Übertragung von 2 000 000 Kilogramm aus der Höchstmenge für die Kategorie 28.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2395/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Bewilligung von Übertragungen zwischen den Höchstmengen für Textilwaren und Bekleidung
mit Ursprung in der Republik Korea

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 über die gemeinsame Einfuhrregelung für
bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1072/1999 der
Kommission (2), insbesondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 7 des am 7. August 1986 paraphierten
Abkommens zwischen der Gemeinschaft und der Repu-
blik Korea über den Handel mit Textilwaren (3), zuletzt
geändert durch das am 22. Dezember 1994 geänderte
Abkommen in Form eines Briefwechsels (4), können
Übertragungen von einem Kontingentsjahr auf ein
anderes vereinbart werden.

(2) Am 27. September 1999 hat die Republik Korea einen
Antrag gestellt.

(3) Die von der Republik Korea beantragten Übertragungen
liegen im Rahmen der in Anhang VIII der Verordnung
(EG) Nr. 3030/93 festgelegten Flexibilitätsbestimmungen
nach Artikel 7.

(4) Es ist angemessen, dem Antrag stattzugeben.

(5) Es ist wünschenswert, daß diese Verordnung am Tag
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt, damit die Wirt-
schaftsbeteiligten sie möglichst bald in Anspruch
nehmen können.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Textilausschusses
nach Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des
Rates —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Kontingentsjahr 1999 werden Übertragungen zwischen
den Höchstmengen für Textilwaren mit Ursprung in der Repu-
blik Korea innerhalb der im Anhang dieser Verordnung aufge-
führten Mengen genehmigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Pascal LAMY

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 275 vom 8.11.1993, S. 1.
(2) ABl. L 134 vom 28.5.1999, S. 1.
(3) Angenommen durch den Beschluß 87/471/EWG des Rates (ABl.
L 263 vom 14.9.1987, S. 37).

(4) Angenommen durch den Beschluß 95/131/EG des Rates (ABl. L 94
vom 26.4.1995, S. 459).
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ANHANG

— Kategorie 3: Übertragung von 58 450 Kilogramm aus der Höchstmenge für das Jahr 1998;

— Kategorie 3A: Übertragung von 58 450 Kilogramm aus der Höchstmenge für das Jahr 1998;

— Kategorie 4: Übertragung von 1 077 260 Stück aus der Höchstmenge für das Jahr 1998;

— Kategorie 5: Übertragung von 2 429 000 Stück aus der Höchstmenge für das Jahr 1998;

— Kategorie 28: Übertragung von 72 940 Stück aus der Höchstmenge für das Jahr 1998;

— Kategorie 83: Übertragung von 27 440 Kilogramm aus der Höchstmenge für das Jahr 1998;

— Kategorie 35: Vorgriff auf 383 600 Stück aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2396/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Bewilligung von Übertragungen zwischen den Höchstmengen für Textilwaren und Bekleidung
mit Ursprung in Macau

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 über die gemeinsame Einfuhrregelung für
bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1072/1999 (2) der
Kommission, insbesondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 7 des am 19. Juli 1986 paraphierten Abkom-
mens zwischen der Gemeinschaft und Macau über den
Handel mit Textilwaren (3), zuletzt geändert mit dem am
22. Dezember 1994 paraphierten Abkommen in Form
eines Briefwechsels (4), können Übertragungen von einer
Kategorie auf die andere und von einem Kontingentsjahr
auf das andere vereinbart werden.

(2) Am 15. September 1999 hat Macau einen Antrag
gestellt.

(3) Die von Macau beantragten Übertragungen liegen im
Rahmen der in Anhang VIII der Verordnung 3030/93
festgelegten Flexibilitätsbestimmungen nach Artikel 7.

(4) Es ist angemessen, dem Antrag stattzugeben.

(5) Es ist wünschenswert, daß diese Verordnung am Tag
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt, damit die Wirt-
schaftsbeteiligten sie möglichst bald in Anspruch
nehmen können.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Textilausschusses
nach Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des
Rates —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Kontingentsjahr 1999 werden Übertragungen zwischen
den Höchstmengen für Textilwaren mit Ursprung in Macau
innerhalb der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten
Mengen genehmigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Pascal LAMY

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 275 vom 8.11.1993, S. 1.
(2) ABl. L 134 vom 28.5.1999, S. 1.
(3) Angenommen durch den Beschluß 87/497/EWG des Rates (ABl. L

287 vom 9.10.1987, S. 47).
(4) Angenommen durch den Beschluß 95/131/EG des Rates (ABl. L 94

vom 26.4.1995, S. 1).
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ANHANG

— Kategorie 4: Vorgriff auf 552 120 Stück aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.

— Kategorie 5: Vorgriff auf 515 720 Stück aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.

— Kategorie 6: Vorgriff auf 556 160 Stück aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.

— Kategorie 26: Vorgriff auf 46 480 Stück aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2397/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Bewilligung von Übertragungen zwischen den Höchstmengen für Textilwaren und Bekleidung
mit Ursprung in Taiwan

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 47/1999 des Rates vom
22. Dezember 1998 über die Einfuhrregelung für bestimmte
Textilwaren mit Ursprung in Taiwan (1), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1556/1999 (2), insbesondere auf
Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 20. September 1999 hat Taiwan einen Antrag
gestellt.

(2) Die von Taiwan beantragten Übertragungen liegen im
Rahmen der Flexibilitätsbestimmungen des geänderten
Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 47/1999.

(3) Es ist angemessen, dem Antrag stattzugeben.

(4) Es ist wünschenswert, daß diese Verordnung am Tag
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt, damit die Wirt-

schaftsbeteiligten sie möglichst bald in Anspruch
nehmen können.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Textilausschusses
nach Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des
Rates (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1072/1999 der Kommission (4) —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Kontingentsjahr 1999 werden Übertragungen zwischen
den Höchstmengen für Textilwaren mit Ursprung in Taiwan
innerhalb der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten
Mengen genehmigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Pascal LAMY

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 12 vom 16.1.1999, S. 1. (3) ABl. L 275 vom 8.11.1993, S. 1.
(2) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 1. (4) ABl. L 134 vom 28.5.1999, S. 1.
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ANHANG

— Kategorie 2: Vorgriff auf 273 495 Kilogramm aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.

— Kategorie 2A: Vorgriff auf 5 000 Kilogramm aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.

— Kategorie 3: Übertragung von 34 000 Kilogramm aus der Höchstmenge für die Kategorie 2 und Vorgriff auf 384 550
Kilogramm aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.

— Kategorie 3A: Übertragung von 34 000 Kilogramm aus der Höchstmenge für die Kategorie 3 und Vorgriff auf 8 500
Kilogramm aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.

— Kategorie 4: Vorgriff auf 111 240 Stück aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.

— Kategorie 5: Vorgriff auf 1 062 700 Stück aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.

— Kategorie 6: Vorgriff auf 56 570 Stück aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.

— Kategorie 35: Vorgriff auf 391 900 Kilogramm aus der Höchstmenge für das Jahr 2000.

— Kategorie 97: Übertragung von 66 450 Kilogramm aus der Höchstmenge für die Kategorie 91.

— Kategorie 97A: Übertragung von 30 250 Kilogramm aus der Höchstmenge für die Kategorie 91.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2398/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 890/1999 zur Durchführung von Informationskampagnen
über die Gemeinschaftsregelung für die Rindfleischetikettierung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2071/98 des Rates
vom 28. September 1998 betreffend Informationskampagnen
über die Kennzeichnung von Rindfleisch (1), insbesondere auf
Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
890/1999 der Kommission vom 29. April 1999 zur
Durchführung von Informationskampagnen über die
Gemeinschaftsregelung für die Rindfleischetikettie-
rung (2) haben die zuständigen Stellen der Mitglied-
staaten die ausgewählten Vorschläge für Informations-
programme zusammen mit einer begründeten Stellung-
nahme an die Kommission übermittelt.

(2) Einige Mitgliedstaaten waren nicht in der Lage, ihre
Vorschläge fristgerecht zu unterbreiten. Diese Mitglied-
staaten haben stichhaltige Gründe für eine Fristverlänge-
rung vorgebracht. Daher sollte die Kommission die

Möglichkeit haben, eine Verlängerung der in Artikel 2
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 890/1999 festge-
setzten Frist zuzugestehen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 890/1999 wird
folgender Satz angefügt:

„In hinreichend begründeten Fällen kann die Kommission
eine Verlängerung dieser Frist um einen Monat zugestehen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 2.
(2) ABl. L 113 vom 30.4.1999, S. 5.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 12. 11. 1999L 290/18

VERORDNUNG (EG) Nr. 2399/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/95 mit Durchführungsbestimmungen für die Ausfuhr-
lizenzen im Sektor Schweinefleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Schweinefleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 3290/94 (2), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2, Artikel
13 Absatz 12 und Artikel 22,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1370/95 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1719/98 (4), wurden Durchführungsbestimmungen für
die Anwendung der Ausfuhrlizenzen im Sektor Schwei-
nefleisch erlassen.

(2) Die derzeitigen Bestimmungen über die Geltungsdauer
der Ausfuhrlizenzen führen zu einem künstlichen
Anstieg der Lizenzanträge zu Beginn eines jeden Monats,
wodurch die wochenweise Verwaltung der Lizenzrege-
lung erschwert wird. Daher ist es angezeigt, die
Geltungsdauer künftig in Tagen statt in Monaten festzu-
setzen.

(3) Es empfiehlt sich ferner, daß die besonderen
Maßnahmen, die die Kommission gegebenenfalls bei
anormal hohen Antragsmengen trifft, unterschiedlich je
nach Erzeugniskategorie und Bestimmung getroffen
werden können.

(4) Aufgrund der gemachten Erfahrungen sollte das
Verfahren für die sofortige Lizenzausstellung gemäß
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1370/95 vereinfacht
und den Beteiligten die Erteilung und Gültigkeit dieser
Lizenzen garantiert werden. Die betreffenden Lizenzen
sind jedoch auf kurzfristige Handelsgeschäfte zu
beschränken, damit eine Umgehung des Mechanismus
gemäß Artikel 3 der genannten Verordnung verhindert
wird.

(5) Die Regeln für die Mitteilungen zwischen den Mitglied-
staaten und der Kommission müssen zudem an die
Änderung des Verfahrens für die sofort ausgestellten
Lizenzen angepaßt werden.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Schweinefleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1370/95 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Geltungsdauer der Ausfuhrlizenzen beträgt
neunzig Tage ab dem Tag ihrer tatsächlichen Erteilung im
Sinne von Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
3719/88.“

2. In Artikel 3 Absatz 4 erhält der letzte Unterabsatz folgende
Fassung:

„Diese Maßnahmen können unterschiedlich je nach Erzeug-
niskategorie und Bestimmung getroffen werden.“

3. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

Lizenzanträge, die eine Erzeugnismenge von höchstens 25
Tonnen betreffen, unterliegen auf Antrag des Beteiligten
nicht den etwaigen besonderen Maßnahmen gemäß Artikel
3 Absatz 4, und die beantragten Lizenzen werden sofort
ausgestellt.

In diesem Fall ist abweichend von Artikel 2 Absatz 1 die
Geltungsdauer der Lizenzen auf fünf Werktage ab dem Tag
ihrer tatsächlichen Erteilung im Sinne von Artikel 21 Absatz
2 der Verordnung (EWG) Nr. 3719/88 begrenzt, wobei die
Anträge und die Lizenzen in Feld 20 folgenden Vermerk
tragen:
— Certificado válido durante cinco días hábiles y no utili-

zable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento
(CEE) no 565/80,

— Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan
benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr.
565/80,

— Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von
Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht
verwendbare Lizenz,

— Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιµες ηµέρες και
δεν χρησιµοποιείται για την εφαρµογή του άρθρου 5 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80,

— Licence valid for five working days and not useable for
application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80,

— Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable
pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no
565/80,

— Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai
fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento
(CEE) n. 565/80,

— Certificaat met een geldigheidsduur van vĳf werkdagen
en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van
Verordening (EEG) nr. 565/80,

— Certificado de exportação válido durante cinco dias
úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do
Regulamento (CEE) n.o 565/80,

(1) ABl. L 282 vom 1.11.1975, S. 1.
(2) ABl. L 349 vom 31.12.1994, S. 105.
(3) ABl. L 133 vom 17.6.1995, S. 9.
(4) ABl. L 215 vom 1.8.1998, S. 58.
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— Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi
käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80
5 artiklaa,

— Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid
tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

Die Kommission kann erforderlichenfalls die Anwendung
dieses Artikels aussetzen.“

4. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jeden
Freitag ab 13.00 Uhr per Telefax für den vorhergehenden
Zeitraum folgendes mit:
a) die Anträge auf Ausfuhrlizenzen gemäß Artikel 1, die

von Montag bis Freitag der laufenden Woche gestellt
wurden, mit der Angabe, ob sie unter Artikel 4 fallen
oder nicht;

b) die Mengen, für die am vorhergehenden Mittwoch
Ausfuhrlizenzen erteilt wurden, mit Ausnahme der
gemäß Artikel 4 sofort ausgestellten Lizenzen;

c) die Mengen, für die die Anträge auf Ausfuhrlizenzen in
der Vorwoche gemäß Artikel 3 Absatz 6 zurückgezogen
wurden.“

5. Anhang II wird durch den Anhang dieser Verordnung
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt für die ab dem 22. November 1999 beantragten
Ausfuhrlizenzen.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ANHANG II

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1370/95

KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — GD VI/D/2 — Schweinefleischsektor

Antrag auf Ausfuhrlizenz — Schweinefleisch

Absender:

Datum:

Zeitraum: von Montag . . . bis Freitag . . .

Mitgliedstaat:

Kontaktperson:

Telefon:

Telefax:

Zu richten an: GD VI/D/2 — Telefax (32-2) 296 62 79 oder 296 60 27

— Tei l A — Wöchent l iche Mit te i lung ( für jede Kategor ie e inze ln auszufül len)

Menge
Erstattungssatz Gesamtbetrag der vorausfestgesetztenKategorie

Artikel 4 Andere
(EUR/100 kg) Erstattung

Gesamtmenge pro
Kategorie

Kategorie Beantragte Gesamtmenge per Kategorie

— Tei l B — Wöchent l iche Mit te i lung

Kategorie Gesamtmenge, per Kategorie, der am Mittwoch erteilten Lizenzen
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— Tei l C — Wöchent l iche Mit te i lung

Kategorie Gesamtmenge, per Kategorie, der in der Vorwoche zurückgezogenen Lizenzen

— Tei l D — Monat l iche Mit te i lung

Kategorie Nicht benutzte Mengen“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2400/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Festsetzung der Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Schweinefleischsektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Schweinefleisch (1), zuletzt geändert durch die Akte über den
Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens und durch die
Verordnung (EG) Nr. 3290/94 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3 zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75
kann der Unterschied zwischen den Weltmarktpreisen
und den Preisen in der Gemeinschaft für die in Artikel 1
Absatz 1 der genannten Verordnung aufgeführten
Erzeugnisse durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden.

(2) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Marktsituation auf dem Schweinefleischsektor führt
dazu, die Erstattung wie folgt festzusetzen.

(3) Für die Erzeugnisse des KN-Codes 0210 19 81 ist es
angebracht, die Erstattung auf einen Betrag festzusetzen,
der einerseits den qualitativen Merkmalen der in diesen
KN-Codes fallenden Erzeugnisse und andererseits der
vorherzusehenden Entwicklung der Erzeugerkosten auf
dem Weltmarkt Rechnung trägt. Es ist jedoch zweck-
mäßig, für gewisse typisch italienische Erzeugnisse des
KN-Codes 0210 19 81 die Aufrechterhaltung der Beteili-
gung der Gemeinschaft am internationalen Handel
sicherzustellen.

(4) Wegen der Wettbewerbsbedingungen in bestimmten
dritten Ländern, die traditionell die wichtigsten Einfuhr-
länder für die Erzeugnisse der KN-Codes ex 1601 00

und 1602 sind, ist es angebracht, für diese Erzeugnisse
einen Betrag vorzusehen, der dieser Situation Rechnung
trägt. Es ist jedoch sicherzustellen, daß die Erstattung nur
auf das Nettogewicht der eßbaren Stoffe, mit Ausnahme
des Gewichts der in diesen Zubereitungen eventuell
enthaltenen Knochen, gewährt wird.

(5) Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75
können die Lage im internationalen Handel oder die
besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte es
notwendig machen, die Erstattung für die in Artikel 1
der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannten Erzeug-
nisse nach der Bestimmung in unterschiedlicher Höhe
festzusetzen.

(6) Die Erstattungen sind unter Berücksichtigung der Ände-
rungen festzusetzen, die in der Nomenklatur der Erstat-
tungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der
Kommission (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1230/1999 (4), vorgenommen worden sind.

(7) Der Verwaltungsausschuß für Schweinefleisch hat nicht
innerhalb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten
Frist Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Das Verzeichnis der Erzeugnisse, bei deren Ausfuhr die in
Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannte
Erstattung gewährt wird, und die Höhe dieser Erstattung
werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 282 vom 1.11.1975, S. 1. (3) ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1.
(2) ABl. L 349 vom 31.12.1994, S. 105. (4) ABl. L 149 vom 16.6.1999, S. 3.
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(EUR/100 kg Nettogewicht)

Erzeugniscode Bestimmung (1) Betrag der
Erstattungen

(EUR/100 kg Nettogewicht)

Erzeugniscode Bestimmung (1) Betrag der
Erstattungen

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. November 1999 zur Festsetzung der Erstattungen bei der Ausfuhr auf
dem Schweinefleischsektor

0203 11 10 9000 01 15,00
02 40,00

0203 12 11 9100 01 15,00
02 40,00

0203 12 19 9100 01 15,00
02 40,00

0203 19 11 9100 01 15,00
02 40,00

0203 19 13 9100 01 15,00
02 40,00

0203 19 15 9100 01 10,00
02 25,00

0203 19 55 9110 01 15,00
02 40,00

0203 19 55 9310 01 10,00
02 25,00

0203 21 10 9000 01 15,00
02 40,00

0203 22 11 9100 01 15,00
02 40,00

0203 22 19 9100 01 15,00
02 40,00

0203 29 11 9100 01 15,00
02 40,00

0203 29 13 9100 01 15,00
02 40,00

0203 29 15 9100 01 10,00
02 25,00

0203 29 55 9110 01 15,00
02 40,00

0210 11 31 9110 04 90,00
0210 11 31 9910 04 90,00
0210 12 19 9100 04 20,00
0210 19 81 9100 04 95,00
0210 19 81 9300 04 76,00
1601 00 91 9000 04 28,00

03 50,00
1601 00 99 9110 04 25,00

03 40,00
1602 41 10 9210 04 62,00
1602 42 10 9210 04 34,00

03 50,00
1602 49 19 9120 04 25,00

03 45,00

(1) Folgende Bestimmungen sind vorgesehen:
01 Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Lettland, Litauen, Estland,
02 alle Bestimmungen mit Ausnahme der Bestimmungen 01,
03 Rußland,
04 alle Bestimmungen.

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission
bestimmt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2401/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von
Weizen oder Roggen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1253/1999 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
bestimmt, daß der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 derselben Verordnung genannten Erzeugnisse
und den Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemein-
schaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgegli-
chen werden kann.

(2) Bei der Festsetzung der Erstattungen sind die Faktoren
zu berücksichtigen, die in Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1501/95 der Kommission vom 29. Juni 1995 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der Gewährung von
Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der bei
Störungen im Getreidesektor zu treffenden
Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2513/98 (4), aufgeführt sind.

(3) Für Mehle, Grobgrieß und Feingrieß aus Weizen und
Roggen muß die auf diese Erzeugnisse anwendbare
Erstattung unter Berücksichtigung der zur Herstellung
der betreffenden Erzeugnisse notwendigen Getreide-

menge berechnet werden. Diese Mengen sind in der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 festgesetzt worden.

(4) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim-
mung notwendig machen.

(5) Die Erstattung muß mindestens einmal monatlich festge-
setzt werden; sie kann innerhalb dieses Zeitraums abge-
ändert werden.

(6) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage der Getreidemärkte und insbesondere auf die Notie-
rungen oder Preise dieser Erzeugnisse in der Gemein-
schaft und auf dem Weltmarkt führt zur Festsetzung der
Erstattung in Höhe der im Anhang genannten Beträge.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Buchstaben
a), b) und c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannten
Erzeugnisse, Malz ausgenommen, in unverändertem Zustand
sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 18.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
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(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung (1) Erstattungsbetrag

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung (1) Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. November 1999 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für
Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen

1001 10 00 9200 — —
1001 10 00 9400 01 0
1001 90 91 9000 — —
1001 90 99 9000 03 26,00

02 0
1002 00 00 9000 03 53,50

02 0
1003 00 10 9000 — —
1003 00 90 9000 03 20,50

02 0
1004 00 00 9200 — —
1004 00 00 9400 — —
1005 10 90 9000 — —
1005 90 00 9000 03 37,00

02 0
1007 00 90 9000 — —
1008 20 00 9000 — —

1101 00 11 9000 — —
1101 00 15 9100 01 49,25
1101 00 15 9130 01 46,00
1101 00 15 9150 01 42,50
1101 00 15 9170 01 39,25
1101 00 15 9180 01 36,75
1101 00 15 9190 — —
1101 00 90 9000 — —
1102 10 00 9500 01 87,00
1102 10 00 9700 — —
1102 10 00 9900 — —
1103 11 10 9200 01 15,00 (2)
1103 11 10 9400 01 13,40 (2)
1103 11 10 9900 — —
1103 11 90 9200 01 15,00 (2)
1103 11 90 9800 — —

(1) Folgende Bestimmungen sind vorgesehen:
01 alle Drittländer,
02 andere Drittländer,
03 Schweiz und Liechtenstein.

(2) Enthält das Erzeugnis gepreßten agglomerierten Grieß, wird keine Erstattung gewährt.

NB: Die Zonen sind diejenigen, die in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2145/92 der Kommission (ABl. L 214 vom 30.7.1992, S. 20) bestimmt
sind.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2402/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1253/1999 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aufgrund von Artikel 13 Absatz 8 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 wird bei der Ausfuhr von Getreide
aufgrund eines bei Beantragung der Ausfuhrlizenz zu
stellenden Antrags der Erstattungsbetrag, der am Tage
der Vorlage des Antrags auf Erteilung einer Ausfuhrli-
zenz gilt, auf ein Ausfuhrgeschäft angewandt, das
während der Gültigkeitsdauer dieser Ausfuhrlizenz
durchgeführt werden soll. In diesem Fall kann der Erstat-
tungsbetrag berichtigt werden.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommis-
sion vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstattungen
und zur Festlegung der bei Störungen im Getreidesektor
zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4), kann für die in Artikel
1 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 genannten Erzeugnisse ein Berichtigungsbetrag
festgesetzt werden. Dieser Berichtigungsbetrag muß
unter Berücksichtigung der in Artikel 1 der Verordnung

(EG) Nr. 1501/95 aufgeführten Faktoren berechnet
werden.

(3) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Differenzierung
der Berichtigung gemäß ihrer Bestimmung erforderlich
machen.

(4) Die Berichtigung muß gleichzeitig mit der Erstattung
und nach dem gleichen Verfahren festgesetzt werden; sie
kann zwischenzeitlich abgeändert werden.

(5) Aus den vorgenannten Bestimmungen ergibt sich, daß
der Berichtigungsbetrag entsprechend dem Anhang
dieser Verordnung festgesetzt werden muß.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Betrag, um den die im voraus festgesetzten Erstattungen
bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b) und
c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannten Erzeugnisse
mit Ausnahme von Malz zu berichtigen sind, ist im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 18.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften12. 11. 1999 L 290/27

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. November 1999 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide
anzuwendenden Berichtigung

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung (1)
Laufender
Monat
11

1. Term.

12

2. Term.

1

3. Term.

2

4. Term.

3

5. Term.

4

6. Term.

5

1001 10 00 9200 — — — — — — — —
1001 10 00 9400 01 0 –1,00 –2,00 –3,00 –4,00 — —
1001 90 91 9000 — — — — — — — —
1001 90 99 9000 03 0 0 0 –2,50 –3,50 –3,50 –3,50

02 0 0 0 –2,50 –3,50 — —
1002 00 00 9000 01 0 0 0 0 0 — —
1003 00 10 9000 — — — — — — — —
1003 00 90 9000 01 0 0 0 0 0 — —
1004 00 00 9200 — — — — — — — —
1004 00 00 9400 01 0 0 0 0 0 — —
1005 10 90 9000 — — — — — — — —
1005 90 00 9000 01 0 0 0 0 0 — —
1007 00 90 9000 — — — — — — — —
1008 20 00 9000 — — — — — — — —
1101 00 11 9000 — — — — — — — —
1101 00 15 9100 01 0 0 0 –3,43 –4,80 — —
1101 00 15 9130 01 0 0 0 –3,20 –4,48 — —
1101 00 15 9150 01 0 0 0 –2,95 –4,13 — —
1101 00 15 9170 01 0 0 0 –2,73 –3,82 — —
1101 00 15 9180 01 0 0 0 –2,55 –3,57 — —
1101 00 15 9190 — — — — — — — —
1101 00 90 9000 — — — — — — — —
1102 10 00 9500 01 0 0 0 0 0 — —
1102 10 00 9700 — — — — — — — —
1102 10 00 9900 — — — — — — — —
1103 11 10 9200 01 0 0 0 0 0 — —
1103 11 10 9400 01 0 0 0 0 0 — —
1103 11 10 9900 — — — — — — — —
1103 11 90 9200 01 0 0 0 0 0 — —
1103 11 90 9800 — — — — — — — —

(1) Folgende Bestimmungen sind vorgesehen:
01 alle Drittländer,
02 andere Drittländer,
03 Mauretanien, Mali, Niger, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Kap Verde, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Tschad, Zentralafrikani-

sche Republik, Benin, Kamerun, Äquatorialguinea, São Tomé und Príncipe, Gabun, Kongo, Demokratische Republik Kongo, Ruanda, Burundi, Angola, Sambia, Malawi,
Mosambik, Namibia, Botsuana, Simbabwe, Lesotho, Swaziland, Seychellen, Komoren, Madagaskar, Dschibuti, Äthiopien, Eritrea und Mauritius.

NB: Die Zonen sind diejenigen, die in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2145/92 der Kommission (ABl. L 214 vom 30.7.1992, S. 20) bestimmt
sind.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2403/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1701/1999 einge-
reichten Angebote für die Ausfuhr von Gerste

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1253/1999 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung und/oder der Abgabe
bei der Ausfuhr von Gerste nach allen Drittländern
wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1701/1999 der
Kommission (5), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2322/1999 (6), eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, die auf die
Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu
berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 ist die Fest-
setzung einer Höchsterstattung oder einer Mindestab-
gabe nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Rahmen der Ausschreibung der Erstattung oder der
Abgabe bei der Ausfuhr von Gerste gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1701/1999 vom 5. bis zum 11. November 1999
eingereichten Angebote werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 160 vom 26.9.1999, S. 18.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 201 vom 31.7.1999, S. 27.
(6) ABl. L 280 vom 30.10.1999, S. 77.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2404/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1707/1999

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1253/1999 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung und/oder der Abgabe
bei der Ausfuhr von Weichweizen nach allen Dritt-
ländern wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1707/
1999 der Kommission (5), geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2011/1999 (6), eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter

Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt
bzw. sich auf eine Ausfuhrabgabe bezieht.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchsterstattung in Höhe des
in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen wird
für die vom 5. bis zum 11. November 1999 im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1707/1999
eingereichten Angebote auf 35,98 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 18.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 201 vom 31.7.1999, S. 55.
(6) ABl. L 248 vom 21.9.1999, S. 23.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2405/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer im Rahmen der Ausschreibung
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1897/1999

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1253/1999 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1897/1999 der Kommis-
sion vom 2. September 1999 über eine besondere Interven-
tionsmaßnahme für Getreide in Finnland und Schweden (5),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2096/1999 (6), insbe-
sondere auf Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr aus
Finnland und Schweden von in diesen beiden Ländern
erzeugtem Hafer nach allen Drittländern wurde durch
die Verordnung (EG) Nr. 1897/1999 eröffnet.

(2) Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1897/1999
kann die Kommission auf der Grundlage der einge-
reichten Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23

der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter
Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung in
Höhe des in Artikel 1 genannten Betrages.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer wird für die
vom 5. bis zum 11. November 1999 im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1897/1999
eingereichten Angebote auf 59,96 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 18.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 233 vom 3.9.1999, S. 10.
(6) ABl. L 257 vom 2.10.1999, S. 4.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2406/1999 DER KOMMISSION
vom 11. November 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2010/1999

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1253/1999 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),
insbesondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung und oder der Abgabe
bei der Ausfuhr von Weichweizen nach bestimmten
AKP-Staaten wurde durch die Verordnung (EG) Nr.
2010/1999 der Kommission (5) eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter
Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der

Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt
bzw. sich auf eine Ausfuhrabgabe bezieht.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchsterstattung in Höhe des
in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen wird
für die vom 5. bis zum 11. November 1999 im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2010/1999
eingereichten Angebote auf 39,80 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 18.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 248 vom 21.9.1999, S. 19.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 28. Oktober 1999

zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 92/118/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen
und gesundheitlichen Bedingungen für den Handel mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs in der
Gemeinschaft sowie für die Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht den
spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang A Kapitel I der Richtlinie 89/662/EWG und —

in bezug auf Krankheitserreger — der Richtlinie 90/425/EWG unterliegen

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 3493)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(1999/724/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 92/118/EWG des Rates vom 17.
Dezember 1992 über die tierseuchenrechtlichen und gesund-
heitlichen Bedingungen für den Handel mit Erzeugnissen tieri-
schen Ursprungs in der Gemeinschaft sowie für die Einfuhr in
die Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht den spezifi-
schen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang A Kapitel I der
Richtlinie 89/662/EWG und — in bezug auf Krankheitserreger
— der Richtlinie 90/425/EWG unterliegen (1), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 97/79/EG (2), insbesondere auf Artikel 15
Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die besonderen Bedingungen für die Zubereitung von
Gelatine die für pharmazeutische, kosmetische oder
andere Verwendungszwecke sowie Medizinprodukte
bestimmt ist, sind in Vorbereitung. Daher ist es gerecht-
fertigt, diese Erzeugnisse vom Anwendungsbereich dieser
Entscheidung auszuschließen.

(2) Es müssen die besonderen Hygienebedingungen für die
Zubereitung von Gelatine, die für den Verzehr bestimmt
ist, festgelegt werden. Soweit für solche Gelatine und für
nicht zum Verzehr bestimmte Gelatine dieselben Bedin-
gungen gelten, und soweit auch dieselben Hygienebedin-
gungen gegeben sind, können beide Gelatinearten im
selben Betrieb erzeugt und/oder gelagert werden.

(3) Es müssen die von Gelatineherstellungsbetrieben zu
erfüllenden Anforderungen in bezug auf Zulassung und
Registrierung, Kontrolle und Hygiene festgelegt werden.
Bestimmte Hygienebestimmungen der Richtlinie 77/
99/EWG des Rates vom 21. Dezember 1976 zur Rege-
lung gesundheitlicher Fragen bei der Herstellung und
dem Inverkehrbringen von Fleischerzeugnissen und
einigen anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs (3),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/76/EG (4), sowie
der Richtlinie 93/43/EWG des Rates vom 14. Juni 1993
über Lebensmittelhygiene (5) gelten auch für die Gelati-
neherstellung.

(4) Der Wissenschaftliche Lenkungsausschuß hat am 26./27.
März 1998 eine Stellungnahme über die Unbedenklich-
keit von Gelatine abgegeben, die am 18./19. Februar
1999 aktualisiert wurde. In dieser Stellungnahme wird
dargelegt, unter welchen Bedingungen der Herkunftssi-
cherung des Materials und/oder der Art des verwendeten
Materials und/oder des Herstellungsprozesses Speisege-
latine als frei von BSE-Erregern gelten kann. In dieser
Stellungnahme unterscheidet der Wissenschaftliche
Lenkungsausschuß bei den empfohlenen Maßnahmen
zwischen verschiedenen Kategorien des geographischen
Risikos. Die Maßnahmen können erst nach der Klassifi-
zierung der Länder und Regionen durchgeführt werden.
Auf der Plenartagung der Kommission des Internatio-
nalen Tierseuchenamtes (OIE) vom 21. Mai 1999 wurde

(3) ABl. L 26 vom 31.1.1977, S. 85.
(1) ABl. L 62 vom 15.3.1993, S. 49. (4) ABl. L 10 vom 16.1.1998, S. 25.
(2) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 31. (5) ABl. L 175 vom 19.7.1993, S. 1.
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ein Vorschlag der Internationalen Kommission „Tierge-
sundheitskodex“ des OIE für die Kriterien zur Ermittlung
des BSE-Status eines Landes oder eines Gebiets ange-
nommen. Nach dem Verfahren der Empfehlung 98/
477/EG der Kommission vom 22. Juli 1998 über die mit
den Anträgen auf Anerkennung des TSE-Status eines
Landes zu übermittelnden Informationen (1) haben
bestimmte Mitgliedstaaten und Drittländer Informa-
tionen übermittelt, die für die Beurteilung ihres geogra-
phischen Risikos erforderlich sind. Unter Berücksichti-
gung der jüngsten Entwicklungen des OIE-Kodex für BSE
sowie in Abwartung der vorgenannten wissenschaftli-
chen Beurteilung und der anschließend zu ergreifenden
Beschlüsse sollte das Inkrafttreten der Vorschriften für
die Herstellung von Gelatine aus Wiederkäuerknochen
ausgesetzt werden, bis die gemeinschaftlichen Rechtsvor-
schriften über die Klassifizierung der Länder und
Regionen bezüglich ihres BSE-Status Anwendung finden.
Die Kommission wird das Verfahren für das Inkrafttreten
der Vorschriften über die Herstellung von Gelatine aus
Wiederkäuerknochen einleiten, sobald die gemeinschaft-
lichen Rechtsvorschriften über die Klassifizierung der
Länder und Regionen hinsichtlich ihres BSE-Status
erlassen worden sind.

(5) Die Kommission hat die Entscheidung 97/534/EG über
das Verbot der Verwendung von Material angesichts der
Möglichkeit der Übertragung transmissibler spongi-
former Enzephalopathien (2), zuletzt geändert durch die
Entscheidung 98/745/EG des Rates (3), erlassen.

(6) Die Kommission hat die Entscheidung 98/272/EG (4)
über die epidemiologische Überwachung der transmissi-
blen spongiformen Enzephalopathien und zur Änderung
der Entscheidung 94/474/EG erlassen. In dieser Entschei-
dung sind Maßnahmen festgelegt, die anzuwenden sind,
wenn der Verdacht auf Vorliegen einer TSE bei Tieren
besteht.

(7) Die Generalversammlung des OIE hat am 29. Mai 1998
in Paris die überarbeitete Fassung des Tiergesundheits-
kodex für BSE (OIE-Kodex für BSE) angenommen.
Gemäß Artikel 3.2.13.3 des Kodex können die Veteri-
närbehörden, wenn Gelatine und Kollagen ausschließlich
aus Häuten und Fellen von gesunden Tieren gewonnen
werden, die Ein- und Durchfuhr dieser Gelatine und des
Kollagens in bzw. durch das Hoheitsgebiet ihres Staates
ohne Einschränkung genehmigen, ungeachtet des Status
der ausführenden Länder. Artikel 3.2.13.15 enthält
Empfehlungen, unter welchen Bedingungen der
Herkunftssicherung und des Herstellungsverfahrens aus
Knochen gewonnene Gelatine und Kollagen gehandelt
werden können.

(8) Gelatine wird aus Knochen, aus Häuten und Fellen von
als Haustieren gehaltenen Widerkäuern und von freile-
bendem Jagdwild, aus Schweine- und Geflügelhäuten,
aus Bändern und Sehnen sowie aus Fischhäuten und
Gräten hergestellt. Durch die überwachte hygienische
Schlachtung der Tiere in einem Schlachthof wird eine
Kontamination der Häute und Felle mit Material
vermieden, bei dem die Möglichkeit der Übertragung
transmissibler spongiformer Enzephalopathien gegeben

ist. Die Ausgangserzeugnisse müssen von gesunden
Tieren stammen und auf hygienische Weise gewonnen,
befördert, gelagert und behandelt werden. Zur
Herkunftssicherung dieser Ausgangserzeugnisse müssen
die Sammelstellen und Gerbereien, die diese Ausgangser-
zeugnisse liefern möchten, zugelassen und registriert
werden. Darüber hinaus ist es angezeigt, ein Muster für
das Handelsdokument zu erstellen, das die Ausgangser-
zeugnisse bei der Beförderung, der Anlieferung in der
Sammelstelle, in der Gerberei und im Gelatineherstel-
lungsbetrieb begleiten sollte.

(9) In der genannten Stellungnahme empfiehlt der Wissen-
schaftliche Lenkungsausschuß nachdrücklich, daß die
Gelatinehersteller die Grundsätze der Identifizierung und
Überwachung kritischer Stellen im Herstellungsverfahren
(HACCP-Konzept) umsetzen und einhalten. Die in
Artikel 7 der Richtlinie 77/99/EWG vorgesehenen
Maßnahmen für die Eigenkontrollen der Betriebe gelten
auch für Eigenkontrollen der gelatineherstellenden
Betriebe gemäß Artikel 4 Nummer 2 der Richtlinie 92/
118/EWG.

(10) Es müssen Normen für die Enderzeugnisse festgelegt
werden, um sicherzustellen, daß diese nicht durch
gesundheitsgefährdende Stoffe oder Mikroorganismen
kontaminiert sind. Da eine wissenschaftliche Bewertung
solcher Normen noch aussteht, ist es angezeigt, vorläufig
allgemein anerkannte Normen in bezug auf die Kontami-
nation zu berücksichtigen.

(11) Es müssen die Bedingungen für die Verpackung, Lage-
rung und Beförderung der Enderzeugnisse festgelegt
werden.

(12) Es sind besondere Hygienevorschriften in bezug auf die
Einfuhr von Ausgangserzeugnissen, die zur Herstellung
von Speisegelatine bestimmt sind, und in bezug auf die
Einfuhr von Speisegelatine festzulegen. Ist es möglich,
Bedingungen anzuerkennen, die gleichwertige Garantien
bieten, so kann ein Drittland der Kommission einen
entsprechenden Vorschlag zur Erwägung unterbreiten.

(13) Der Erlaß besonderer Bestimmungen für die Gelatineer-
zeugung greift dem Erlaß von Bestimmungen über die
Organisation der Vorbeugung und Bekämpfung von
transmissiblen spongiformen Enzephalopathien nicht
vor.

(14) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel 2 der Richtlinie 92/118/EWG wird der
zweite Gedankenstrich gestrichen.

Artikel 2

Der Anhang dieser Entscheidung wird dem Anhang II der
Richtlinie 92/118/EWG als Kapitel 4 angefügt.

(1) ABl. L 212 vom 30.7.1998, S. 58.
(2) ABl. L 216 vom 8.8.1997, S. 95.
(3) ABl. L 358 vom 31.12.1998, S. 113.
(4) ABl. L 122 vom 24.4.1998, S. 59.
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Artikel 3

Der Anschlag dieser Entscheidung kann nach Stellungnahme
des zuständigen Wissenschaftlichen Ausschusses der Kommis-
sion nach dem Verfahren des Artikels 18 der Richtlinie 92/
118/EG geändert werden, um insbesondere wissenschaftlichen
und technologischen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Artikel 4

Diese Entscheidung tritt am 1. Juni 2000 in Kraft. Sie gilt nicht
für Speisegelatine, die vor diesem Datum hergestellt wurde.

Teil II Nummer 2 und Teil IV Nummer 1 erster Gedankenstrich
des Anhangs gelten jedoch ab dem Zeitpunkt, den die Kommis-

sion gemäß dem Verfahren des Artikels 18 der Richtlinie 92/
118/EG festsetzt.

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 28. Oktober 1999

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„KAPITEL 4

BESONDERE HYGIENEBEDINGUNGEN FÜR DIE HERSTELLUNG VON SPEISEGELATINE

Dieses Kapitel enthält die Hygienebedingungen für die Vermarktung und die Einfuhr von Speisegelatine, unter Ausschluß
von Gelatine für pharmazeutische, kosmetische oder andere Verwendungszwecke und für Medizinprodukte.

Im Sinne dieses Kapitels sind

— ,Gelatine‘: natürliches, lösliches Protein, gelierend oder nichtgelierend, das durch die teilweise Hydrolyse von Kollagen
aus Knochen, Häuten und Fellen, Sehnen und Bändern von Tieren (einschließlich Fisch und Geflügel) gewonnen wird;

— ,Häute und Felle‘: alle kutanen und subkutanen Gewebe;

— ,Gerben‘: das Härten von Häuten unter Verwendung von pflanzlichen Gerbemitteln, Chromsalzen oder anderen
Stoffen wie Aluminiumsalzen, Eisensalzen, Siliziumsalzen, Aldehyden und Chinonen oder anderen synthetischen
Härtungsmitteln;

— ,Land oder Gebiet der Kategorie 1‘: Land oder Gebiet, das gemäß den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft als BSE-frei
eingestuft wird;

— ,Land.oder Gebiet der Kategorie 2‘: Land oder Gebiet, das gemäß den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft als vorläufig
BSE-frei eingestuft wird;

— ,Land oder Gebiet der Kategorie 3‘: Land oder Gebiet, in dem das BSE-Risiko gemäß den Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft als gering eingestuft wird;

— ,Land oder Gebiet der Kategorie 4‘: Land oder Gebiet, in dem das BSE-Risiko gemäß den Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft als hoch eingestuft wird.

Speisegelatine muß die folgenden Anforderungen erfüllen:

I. Bedingungen für Gelatineherstellungsbetriebe

Speisegelatine muß aus Betrieben stammen, für die folgendes gilt:

1. Sie erfüllen die Bedingungen gemäß den Kapiteln I, II, V, VI, VII, VIII, IX und X des Anhangs der Richtlinie
93/43/EWG.

2. Sie wurden gemäß Artikel 11 der Richtlinie 77/99/EWG zugelassen und registriert.

3. Die Herstellungsbedingungen werden gemäß Anhang B Kapitel IV der Richtlinie 77/99/EWG von den zuständigen
Behörden gegebenenfalls überwacht.

4. Sie führen gemäß Artikel 7 Absätze 1 und 3 der Richtlinie 77/99/EWG ein Eigenkontrollprogramm durch.

5. Sie führen ein zwei Jahre zurückreichendes Verzeichnis über die Herkunft der gesamten eingehenden Ausgangserzeug-
nisse und über alle den Betrieb verlassenden Erzeugnisse.

6. Sie erstellen ein System, mit dem die jeweilige Ausgangserzeugnislieferung sowie die Bedingungen und der Zeitpunkt
der Erzeugung jeder Gelatinepartie festgestellt werden können, und wenden dieses System an.

II. Anforderungen an die zur Gelatineherstellung verwendeten Ausgangserzeugnisse

1. Zur Herstellung von Speisegelatine dürfen nur folgende Ausgangserzeugnisse verwendet werden:

— Knochen,

— Häute und Felle von als Haustieren gehaltenen Wiederkäuern,

— Schweinehäute,

— Geflügelhäute,

— Sehnen und Bänder,

— Häute und Felle von freilebendem Jagdwild,

— Fischhäute und Gräten.
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2. Die Verwendung von Knochen von in Ländern oder Gebieten der Kategorie 4 geborenen, aufgezogenen oder
geschlachteten Wiederkäuern ist verboten.

3. Die Verwendung von Häuten und Fellen, die Gerbverfahren unterzogen wurden, ist verboten.

4. Die in den ersten fünf Gedankenstrichen von Nummer 1 genannten Ausgangserzeugnisse müssen von Tieren
stammen, die in einem Schlachthof geschlachtet und deren Schlachtkörper im Anschluß an die Schlachttier- und
Fleischuntersuchung für genußtauglich befunden wurden.

5. Die im sechsten Gedankenstrich von Nummer 1 genannten Ausgangserzeugnisse müssen von Schlachtkörpern
stammen, die im Anschluß an die Kontrollen gemäß Artikel 3 der Richtlinie 92/45/EG des Rates (1) für genußtauglich
befunden wurden.

6. Die in den ersten sechs Gedankenstrichen von Nummer 1 genannten Ausgangserzeugnisse müssen aus Schlachthöfen,
Zerlegungs-, Fleischverarbeitungs-, Wildverarbeitungs- oder Knochentrocknungsbetrieben, aus Gerbereien, Sammel-
stellen, Einzelhandelsbetrieben oder an Verkaufsstellen angrenzenden Räumen stammen, in denen Fleisch und Geflügel-
fleisch ausschließlich zum direkten Verkauf an den Endverbraucher zerlegt und gelagert wird.

7. Die im letzten Gedankenstrich von Nummer 1 angeführten Ausgangserzeugnisse müssen aus Betrieben zur Herstellung
von Fischerzeugnissen für den Verzehr stammen, die gemäß der Richtlinie 91/493/EWG (2) zugelassen oder registriert
sind.

8. Sammelstellen und Gerbereien, die Ausgangserzeugnisse für die Herstellung von Speisegelatine liefern wollen, müssen
dafür von den zuständigen Behörden zugelassen und registriert werden und folgende Anforderungen erfüllen:

a) Sie müssen über Lagerräume mit festen Böden und glatten Wänden verfügen, die leicht zu reinigen und desinfi-
zieren sind.

b) Gegebenenfalls müssen sie mit einer Kühlanlage ausgestattet sein.

c) Die Lagerräume sind einwandfrei sauber zu halten und zu warten, so daß eine Kontamination der Ausgangserzeug-
nisse durch sie ausgeschlossen ist.

d) Wenn im gleichen Betrieb Ausgangserzeugnisse gelagert und/oder verarbeitet werden, die nicht den in diesem
Abschnitt festgelegten Anforderungen entsprechen, so müssen diese während der Dauer der Empfangnahme,
Lagerung, Verarbeitung und des Versands getrennt von den Ausgangserzeugnissen behandelt werden, die die
Anforderungen dieses Abschnitts erfüllen.

e) Die zuständige Behörde muß in regelmäßigen Abschnitten Kontrollen durchführen, um die Einhaltung der Bestim-
mungen dieses Kapitels überprüfen zu können. Sie muß außerdem die Buchführungsunterlagen und/oder Hygiene-
bescheinigungen überprüfen können, um die Herkunft der Ausgangserzeugnisse festzustellen.

9. Bei der Einfuhr von Ausgangserzeugnissen zur Herstellung von Speisegelatine in die Gemeinschaft müssen folgende
Bestimmungen erfüllt werden:

— Die Mitgliedstaaten dürfen nur Einfuhren von Ausgangserzeugnissen aus Drittländern genehmigen, die in der Liste
der Entscheidung 79/542/EWG des Rates (3), der Entscheidung 94/85/EG (4), der Entscheidung 97/296/EG (5) bzw.
der Entscheidung 94/86/EG der Kommission (6) aufgeführt sind.

— Jede Partie muß von einer Bescheinigung begleitet sein, die einem nach dem Verfahren des Artikels 18 dieser
Richtlinie erstellten Muster entspricht.

III. Beförderung und Lagerung von Ausgangserzeugnissen

1. Die Beförderung von Ausgangserzeugnissen für die Herstellung von Gelatine muß unter sauberen Bedingungen mit
geeigneten Transportmitteln erfolgen.

Bei der Beförderung und der Anlieferung in der Sammelstelle, der Gerberei und dem Gelatineherstellungsbetrieb
müssen die Ausgangserzeugnisse von einem Handelsdokument entsprechend dem Muster in Abschnitt VIII dieses
Kapitels begleitet sein.

2. Die Ausgangserzeugnisse müssen gekühlt oder gefroren befördert und gelagert werden, wenn ihre Verarbeitung nicht
innerhalb von 24 Stunden nach Abfahrt erfolgt.

Abweichend von Unterabsatz 1 können entfettete und getrocknete Knochen oder Ossein, gesalzene, getrocknete und
gekalkte Häute und Felle sowie Häute und Felle, die mit Lauge oder Säure behandelt wurden, bei Raumtemperatur
befördert und gelagert werden.

3. Die Lagerräume sind einwandfrei sauber zu halten und zu warten, so daß eine Kontamination der Ausgangserzeug-
nisse durch sie ausgeschlossen ist.

(1) ABl. L 268 vom 14.9.1992, S. 35.
(2) ABl. L 268 vom 24.9.1991, S. 15.
(3) ABl. L 146 vom 14.6.1979, S. 15.
(4) ABl. L 44 vom 17.2.1994, S. 31.
(5) ABl. L 122 vom 14.5.1997, S. 21.
(6) ABl. L 44 vom 17.2.1994, S. 33.
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Mikrobiologische Parameter Grenzwert

Element Grenzwert

IV. Bedingungen für die Gelatineherstellung

1. Gelatine muß in einem Verfahren hergestellt werden, das folgendes gewährleistet:

— Sämtliches von Wiederkäuern gewonnene Knochenmaterial, das von Tieren stammt, die in Ländern oder Gebieten
der Kategorie 3 geboren, aufgezogen und geschlachtet wurden, muß fein zerkleinert und mit heißem Wasser
entfettet, mit verdünnter Salzsäure (Mindestkonzentration 4 %, pH-Wert < 1,5) mindestens zwei Tage lang
behandelt, anschließend über einen Zeitraum von mindestens 20 Tagen einer Behandlung mit gesättigter Kalklö-
sung (pH-Wert > 12,5) unterzogen und 4 Sekunden bei 138-140 °C sterilisiert werden oder einem entspre-
chenden Verfahren unterzogen werden, das von der Kommission nach Anhörung des zuständigen Wissenschaftli-
chen Ausschusses genehmigt wurde;

— andere Ausgangserzeugnisse müssen mit Säure oder Lauge behandelt und dann ein- oder mehrmals gespült
werden. Der pH-Wert muß anschließend eingestellt werden. Die Gelatine muß durch ein- oder mehrfaches
Erhitzen mit anschließender Reinigung durch Filtration und Sterilisation extrahiert werden.

2. Anschließend an das in Absatz 1 beschriebene Verfahren kann die Gelatine getrocknet und gegebenenfalls pulverisiert
oder gepreßt werden.

3. Die Verwendung von anderen Konservierungsstoffen als Schwefeldioxid und Wasserstoffperoxid ist verboten.

4. Soweit die Bedingungen für nicht zum Verzehr bestimmte Gelatine und für Speisegelatine identisch sind, können
beide Arten von Gelatine im selben Betrieb hergestellt und gelagert werden.

V. Vorschriften für Enderzeugnisse

Die fertigen Gelatinepartien müssen in den Herstellungsbetrieben Kontrollen unterzogen werden, um sicherzustellen, daß
sie den folgenden Anforderungen genügen:

1. Mikrobiologische Kriterien

Aerobe Bakterien insgesamt 103/g

Coliforme (30 °C) 0/g

Coliforme (44,5 °C) 0/10 g

Sulfitreduzierende anaerobe Bakterien (ohne Gaserzeugung) 10/g

Clostridium perfringens 0/g

Staphylococcus aureus 0/g

Salmonellen 0/25 g

2. Rückstände

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

Feuchtigkeit (105 °C) 15 %

Asche (550 °C) 2 %

SO2 (Reith Williems) 50 ppm

H2O2 (European Pharmacopia 1986 (V2O2)) 10 ppm
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VI. Verpackung, Lagerung und Beförderung

1. Die Umhüllung, Verpackung, Lagerung und Beförderung von Speisegelatine muß unter geeigneten Hygienebedin-
gungen erfolgen, und zwar:

— Für die Lagerung des Umhüllungs- und Verpackungsmaterials muß ein eigener Raum zur Verfügung stehen.

— Die Umhüllung und Verpackung muß in einem eigens dafür vorgesehenen Raum erfolgen.

2. Die Umhüllungen und Verpackungen müssen

— ein Kennzeichen mit folgenden Angaben tragen:

Name oder Kennbuchstaben des Versandlandes in Großbuchstaben, d. h.
AT-B-DK-D-EL-E-F-FI-IRL-I-L-NL-P-SE-UK, gefolgt von der Registrierungsnummer des Betriebs und einer der
folgenden Abkürzungen: CE-EC-EF-EG-EK-EY

und

— den Vermerk ,Speisegelatine‘ tragen.

3. Die Gelatine muß während der Beförderung von einem Handelsdokument gemäß Artikel 3 Abschnitt A Nummer 9
Buchstabe a) der Richtlinie 77/99/EWG begleitet sein, das den Vermerk ,Speisegelatine‘ und das Datum der Herstel-
lung trägt.

VII. Einfuhr von Gelatine aus Drittländern

A. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß Speisegelatine nur dann eingeführt wird, wenn sie folgenden Anforderungen
entspricht:

— sie stammt aus Drittländern, die in der Liste in Abschnitt XIII des Anhangs der Entscheidung 94/278/EG der
Kommission (1) aufgeführt sind;

— sie kommt aus Betrieben, die die in Abschnitt I dieses Kapitels genannten Bedingungen erfüllen;

— sie wurde aus Ausgangserzeugnissen hergestellt, die den Anforderungen der Abschnitte II und III dieses Kapitels
entsprechen;

— sie wurde unter Einhaltung der in Abschnitt IV dieses Kapitels beschriebenen Bedingungen hergestellt;

— sie entspricht den Kriterien von Abschnitt V und den Anforderungen von Abschnitt VI Nummer 1 dieses Kapitels;

— die Umhüllungen und Verpackungen tragen ein Kennzeichen mit den folgenden Angaben:

die Bezeichnung des Ursprungslands entsprechend dem ISO-Code sowie die Registrierungsnummer des Betriebs;

und

— die Speisegelatine muß von einer Bescheinigung begleitet sein, die einem gemäß dem Verfahren des Artikels 18
dieser Richtlinie erstellten Muster entspricht.

B. Gemäß dem Verfahren des Artikels 18 dieser Richtlinie kann die Kommission die von einem Drittland bei der
Erzeugung von Speisegelatine angewandten Hygienemaßnahmen als den für die Vermarktung in der Gemeinschaft
erforderlichen Maßnahmen gleichwertig anerkennen, wenn das Drittland objektive Beweise hierfür vorlegen kann.

Erkennt die Kommission die Hygienemaßnahmen eines Drittlands als gleichwertig an, so nimmt sie gemäß demselben
Verfahren die Bedingungen für die Einfuhr von Speisegelatine einschließlich der Gesundheitsbescheinigung an, die das
Erzeugnis begleiten muß.

(1) ABl. L 120 vom 11.5.1994, S. 44.
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VIII. Muster für das Handelsdokument für Ausgangserzeugnisse zur Herstellung von Speisegelatine

HANDELSDOKUMENT

für Ausgangserzeugnisse zur Herstellung von Speisegelatine

Nummer des Handelsdokuments: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Angaben zur Identifizierung des Ausgangserzeugnisses

Art des Ausgangserzeugnisses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Das Ausgangserzeugnis stammt von den folgenden Tierarten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nettogewicht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kennzeichnung (der Paletten oder des Behälters) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Herkunft des Ausgangserzeugnisses (1):

Schlachthaus

Anschrift des Betriebs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veterinärkontrollnummer/Registrierungsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zerlegungsbetrieb

Anschrift des Betriebs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veterinärkontrollnummer/Registrierungsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fleischverarbeitungsbetrieb

Anschrift des Betriebs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veterinärkontrollnummer/Registrierungsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verarbeitungsbetrieb für andere tierische Erzeugnisse

Anschrift des Betriebs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veterinärkontrollnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wildverarbeitungsbetrieb

Anschrift des Betriebs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veterinärkontrollnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fischverarbeitungsbetrieb

Anschrift des Betriebs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veterinärkontrollnummer/Registrierungsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammelstelle

Anschrift des Betriebs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veterinärkontrollnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gerberei

Anschrift des Betriebs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veterinärkontrollnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Einzelhandelsbetrieb

Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Nichtzutreffendes streichen.
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An Verkaufsstellen angrenzende Räume, in denen Fleisch und Geflügelfleisch ausschließlich zum direkten Verkauf an den
Endverbraucher zerlegt und gelagert wird.

Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Bestimmung des Ausgangserzeugnisses

Das Ausgangserzeugnis wird an folgenden Betrieb (Sammelstelle/Gerberei/Gelatineherstellungsbetrieb) (1) geliefert:

Bezeichnung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Erklärung

Der Unterzeichnete erklärt hiermit, daß er die Bestimmungen des Anhangs II Kapitel 4 Abschnitte II und III der
Richtlinie 92/118/EWG gelesen und verstanden hat und daß (1)

— die oben beschriebenen Häute und Felle von als Haustieren gehaltenen Wiederkäuern, Knochen, Schweinehäute,
Geflügelhäute, Sehnen und Bänder von Tieren stammen, die in einem Schlachthof geschlachtet und deren
Schlachtkörper im Anschluß an die Schlachttier- und Fleischuntersuchung für genußtauglich befunden wurden,
und/oder

— die oben beschriebenen Häute und Felle von freilebendem Jagdwild von Tieren stammen, deren Tierkörper im
Anschluß an die Kontrollen gemäß Artikel 3 der Richtlinie 92/45/EG für genußtauglich befunden wurden,
und/oder

— die oben beschriebenen Fischhäute und Gräten aus Betrieben zur Herstellung von Fischereierzeugnissen für den
Verzehr stammen, die gemäß der Richtlinie 91/493/EWG zugelassen oder registriert sind.

Ausgefertigt in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift des Betriebseigentümers oder dessen Vertreters)

(1) Nichtzutreffendes streichen.“



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften12. 11. 1999 L 290/41

BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 2162/1999 der Kommission vom 12. Oktober 1999 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 2848/98 im Rohtabaksektor und zur Festlegung der Übergangsbestimmungen für die
Verwendung der Sonderbeihilfe sowie des Verhältnisses zwischen dem veränderten Teilbetrag der Prämie und

der Prämie für die Sortengruppe VII (Katerini) in Italien für die Ernten 1999, 2000 und 2001

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 265 vom 13. Oktober 1999)

Seite 14, Artikel 1, Ziffer 7 zweiter Unterabsatz:

anstatt: „(1) Wird bei der Kontrolle festgestellt, daß der Tabak nicht spätestens am 1. Juni des Erntejahres auf die
im Anbauvertrag angegebene Parzelle umgepflanzt wurde, so verliert der Einzelerzeuger“,

muß es heißen: „(1) Wird bei der Kontrolle festgestellt, daß der Tabak nicht spätestens am 15. Juni des Erntejahres auf
die im Anbauvertrag angegebene Parzelle umgepflanzt wurde, so verliert der Einzelerzeuger“.

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 2321/1999 der Kommission vom 29. Oktober 1999 über die Lieferung
von Milcherzeugnissen im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 280 vom 30. Oktober 1999)

Seite 75, im Anhang, Ziffer 22:

anstatt: „22. Erstattung bei der Ausfuhr (4): Die am 25.10.1999 gültige und durch die Verordnung (EG) Nr.
2223/1999 der Kommission (ABl. L 271 vom 21.10.1999, S. 6) festgesetzte Erstattung“,

muß es heißen: „22. Erstattung bei der Ausfuhr (4): Die am 25.10.1999 gültige und durch die Verordnung (EG) Nr.
2186/1999 der Kommission (ABl. L 267 vom 15.10.1999, S. 28) festgesetzte Erstattung“.
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